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< §20 BDSG 1T BDSG-Gesamtliste § 22 BDSG -

BDSG (neu)

Teil 1 - Kapitel 6 - Rechtsbehelfe

§ 21 - Antrag der Aufsichtsbehorde auf gerichtliche Entscheidung bei angenommener
Rechtswidrigkeit eines Beschlusses der Europaischen Kommission

(1) Halt eine Aufsichtsbehorde einen Angemessenheitsbeschluss der Europaischen Kommission,
einen Beschluss Uber die Anerkennung von Standardschutzklauseln oder Uber die
Allgemeingultigkeit von genehmigten Verhaltensregeln, auf dessen Giltigkeit es fur eine
Entscheidung der Aufsichtsbehdrde ankommt, flr rechtswidrig, so hat die Aufsichtsbehorde ihr
Verfahren auszusetzen und einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu stellen.

(2) FuUr Verfahren nach Absatz 1 ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Die
Verwaltungsgerichtsordnung ist nach MalRgabe der Absatze 3 bis 6 anzuwenden.

(3) Uber einen Antrag der Aufsichtsbehdrde nach Absatz 1 entscheidet im ersten und letzten
Rechtszug das Bundesverwaltungsgericht.

(4) In Verfahren nach Absatz 1 ist die Aufsichtsbehdrde beteiligungsfahig. An einem Verfahren nach
Absatz 1 ist die Aufsichtsbehodrde als Antragstellerin beteiligt; § 63 Nummer 3 und 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberihrt. Das Bundesverwaltungsgericht kann der
Europaischen Kommission Gelegenheit zur AuRerung binnen einer zu bestimmenden Frist geben.

(5) Ist ein Verfahren zur Uberpriifung der Giiltigkeit eines Beschlusses der Europaischen Kommission
nach Absatz 1 bei dem Gerichtshof der Europaischen Union anhangig, so kann das
Bundesverwaltungsgericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens
vor dem Gerichtshof der Europaischen Union auszusetzen sei.

(6) In Verfahren nach Absatz 1 ist § 47 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 der
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden. Kommt das Bundesverwaltungsgericht
zu der Uberzeugung, dass der Beschluss der Europaischen Kommission nach Absatz 1 giiltig ist,
so stellt es dies in seiner Entscheidung fest. Andernfalls legt es die Frage nach der Gultigkeit des
Beschlusses gemal Artikel 267 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union dem
Gerichtshof der Europaischen Union zur Entscheidung vor.

Passende Artikel der DSGVO

Artikel 45 - Datenubermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses
Artikel 58 - Befugnisse

« § 20 BDSG 1 BDSG-Gesamtliste § 22 BDSG -

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teill/kapitel6/paragraph21?rev=1567410564 Gedruckt 03.04.2026
15:02


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel6/paragraph20
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph22
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__63.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__47.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel05/artikel45
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel58
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel6/paragraph20
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph22

BDSG (neu)

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2



	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 1 - Kapitel 6 - Rechtsbehelfe
	§ 21 - Antrag der Aufsichtsbehörde auf gerichtliche Entscheidung bei angenommener Rechtswidrigkeit eines Beschlusses der Europäischen Kommission
	Passende Artikel der DSGVO





